
Anfrage 

der Abgeordneten Alois Stöger diplome, 

Genossinnen und Genossen 

an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie 

betreffend Odysee eines Privatflugzeuges 

Die Kronen-Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 15. April 2020 in dem nachfolgend dargestellten 

Artikel über einen bemerkenswerten Flug von Nizza in das österreichische Bundesgebiet wie folgt: 

Mittwoch. 15. April 2020 SALZBURG 'II! 5�it� 25 

Bemerkenswerter Flug 

Solzburg 
Inoffiziell 

Landung in Zell mit 

Fragen. Offiziell ein 

Rückholungsflug ins 

Quarantänegebiet. 

Aber: Die behördliche 

Kommunikation dazu 

war bemerkenswert. 

I 
m Pinzgau sorgte eine 

vermeintliche _Mil­
Iionärslandung am 

Zweitwohnsitz- fur viel G!.'­
spr'oichsstoff. I mmerhin stand 
Zell am See unter Quarantä­
ne. an den Gre nz.e-n wurde 
wieder kontrolliert. Ziviler 
Flugbetrieb im Sperrgebiet 
war laut Land verboten und 
Einsatzkräften vorbehalten. 

Anfang pril aber slartete 
in Nizza eine Pilatus-Maschi­
ne eines Tirole.)' Privatanbie· 
ters. An Bord sollen nach 
_Krone-·lnformationen 
inehrere Personen unter­
.chi�dlicher . ationalität<'n 
gewesen sein - darunter eine 
nicht E . Bürgerin. Das Ziel 
warZelI am. ee,wodasFlug­
zeug auch stationiert isl. 

Nur: Landegcnehmigung 
gab es keine ... Das Flugzeug 

._--..:;..;:�. - - --

Vor Ostern landete ein Flieger aus Nizza im Quarantäne.Gebi�t in Zell. Das Gerede war grol!. 

hätte gar nicht starten dür­
f!.'n'·, \\'is.�en Insider. AL�o 
kontaktierte der Flugplatz die 
Polizei. die wandte sich direkt 
an den Landeseinsatzstab. 
.. \Vir können aber keine Lan­
deerlaubnis erteilen", klärt 
Franz \\fieser vom Land auf. 

Es folgte daraufhin eine be­
merkenswerte Behörden­
Kelle. Nach kurzem Zwi­
schenstopp wurde die Ma­
schine \'on der Flugzeug­
Handlingfirma via Linz nach 
\Vien. chwechat umdiri­
giert. Und landete tag darauf 

- ohne Passagiere - wieder in 
Zellam ee. 

_Laut Bund handelte es 
ich um einen angemeldeten 

Repatriicrungsnug (Rück­
holflüge, Anm.). Der Haupt­
wohnsitl. des Betroffenen 
liegt im Einzugsgebiet des 
Zeller Flugplatzes", sagt 
Wieser. Das triITt etwa auch 
auf){jtzbühel zu. 

Dass der stets informierte 
Landeskrisenstab nichts von 

haben \\�II. ist selbst an höh 
rer Stelle in Wien aufgefallen. 
Genauso. dass laut \Vieser 
neben Einsatzkräften nur just 
_durch den Bund koordinier­
te" Rückholnüge in Quaran­
tänegebieten landen durfen. 

Das darf - zumindest laut 
anden.'eitig offizieller Au • 
kunft vom Land - nnmlichje. 
der mit einer normalen Lan­
deerlaubnis. ur muss er da­
nach halt zwei Wochen in 
Qnarantäne bleiben. 

Einzig wo. das ist dann 
ganzden Insassen überlassen. 
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Da sich aus dieser Berichterstattung zahlreiche Problemstellungen ergeben, richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie nachstehende 

Anfrage 

1. Hatte die in diesem Artikel genannte Maschine eine Landeerlaubnis für den Flugplatz Zell am 

See? 

2. Hatte die in diesem Artikel genannte Maschine eine Bewilligung für die Nutzung des 

österreichischen Luftraumes? 

3. Ist es möglich, ohne eine konkrete Landeerlaubnis von Nizza aus Richtung Österreich zu 

fliegen und in den österreichischen Luftraum zu gelangen, und wenn ja, auf weiche Art und 

Weise? 

4. Auf weichen Flugplätzen bzw. Flughäfen ist die genannte Maschine tatsächlich gelandet und 

wohin ist sie von dort weitergeflogen? 

5. Von welchem Unternehmen wurde diese Maschine betrieben? 

6. Ist Ihnen bekannt, ob es sich bei diesem Flug um einen Repatriierungsflug handelte? 

7. In welcher Art und Weise war Ihr Ressort bzw. die Flugsicherung mit dem genannten 

Flugverkehr generell befasst? 
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